
 

Probleme lösen-Sorgen besprechen-Konflikte klären. 

Ein Leitfaden 

 

 
 

Wie überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch an unserer Schule 

Situationen, in denen Fragen geklärt, Sorgen besprochen und Konflikte behoben werden 

müssen. Dabei ist es im Interesse aller am Schulleben Beteiligten, dass dies rasch und 

auf direktem, kurzem Wege geschieht. 

Um dies zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Eltern, Schüler(innen) und Kolleg(inn)en 

die zuständigen Ansprechpartner wählen und sich an eine feste Reihenfolge halten. 
 

Diese sieht im Modell folgendermaßen aus: 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  

 Gibt es von Seiten eines Schülers bzw. einer Schülerin oder von Seiten der Eltern 
Gesprächsbedarf, heißt das konkret: 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

4. Schritt 

Wird durch die ersten 

drei Schritte keine 

zufriedenstellende 

Lösung gefunden, wird 

der Schulleiter 

informiert und 

entscheidet im 

Gespräch mit den 

Betroffenen über das 

weitere Vorgehen. 

3. Schritt 

Ein zuständiges 

Mitglied der erwei-

terten Schulleitung 

wird zur Beratung und 

Klärung hinzuge-

zogen, wenn zuvor 

kein befriedigendes 

Ergebnis erzielt wurde. 

2. Schritt 

Ist die Klärung 

nicht erfolgreich, 

wird - je nach 

Anliegen - eine 

weitere 

zuständige 

Person 

hinzugezogen. 

1. Schritt = 

Regelfall: 

Die Klärung 

erfolgt durch ein 

direktes 

Gespräch mit 

der betreffenden 

Person. 

4. Schritt: 

Der Schulleiter wird 

eingeschaltet, um eine 

Klärung der Situation 

zu erreichen und 

Entscheidungen zu 

fällen. 

2. Schritt: 

Klassen- bzw. 

Jahrgangsstufen-

leitung werden 

hinzugezogen. 

3. Schritt: 

Koordinatoren der 

Erprobungs-, Mittel 

bzw. Oberstufe werden 

zur Klärung 

einbezogen. 

1. Schritt= 

Regelfall: 

Es erfolgt eine 

Klärung im 

Gespräch mit 

der 

betreffenden 

Person. 

Bei Anliegen eines Schülers bzw. einer Schülerin kann diese(r) die gewählte 

Vertrauenslehrkraft ansprechen. 

 

Eine Beratungslehrkraft kann alle hier genannten Schritte begleiten. 

Bei Anliegen aus den Reihen der Elternschaft kann es je nach Sachlage sinnvoll sein, die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden hinzuzuziehen. 


